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Am 08.10.2022 verstarb im Alter von 93 Jahren Frau

Margareta Hesel
                                          Pottenstein

Sie  war  von  1979  –  1991  bei  der  Stadt  Pottenstein  als  Reinigungskraft  im
Gästezentrum  beschäftigt.  Zuvor  war  Frau  Hesel  ab  1965  beim  damaligen
Schulverband Pottenstein als Raumpflegerin für die Schule Pottenstein tätig.
Sie hat ihre Aufgaben immer zuverlässig und gewissenhaft wahrgenommen.

Wir werden Frau Hesel stets in dankbarer Erinnerung behalten.

         STADT POTTENSTEIN
Frühbeißer, Erster Bürgermeister
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Das nächste Amtsblatt erscheint am 25. November 2022  

Redaktionsschluss: 14. November 2022

Die online-Ausgaben der Amtsblätter sind unter dem Link  

https://www.pottenstein.de/amtsblatt veröffentlicht.

 

Öffentliche  Bekanntmachung  zur  Eintra-
gungsmöglichkeit  von  Übermittlungs-
sperren nach dem Bundesmeldegesetz 

  

Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegeset-
zes  (BMG)  die  Möglichkeit,  Widerspruch  gegen  einzelne
regelmäßig  durchzuführende  Datenübermittlungen  der
Meldebehörde einzulegen. 
 

Sie können der Übermittlung von Daten
  
A) an das Bundesamt für Personalmanagement 

der Bundeswehr 
soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 
und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit       
§ 58c Abs. 1 des Soldatengesetzes,

B) an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften,
denen nicht die meldepflichtige Person, sondern 
deren Familienangehörige angehören,
gemäß § 42 Abs. 2 und Abs. 3 BMG,

C) an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen bei Wahlen und Abstim-
mungen 
gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit 
§ 50 Abs. 1 BMG,

D) über Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger,
Presse und Rundfunk 
gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit 
§ 50 Abs. 2 BMG 
sowie

E) an Adressbuchverlage 
gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Verbindung mit 
§ 50 Abs. 3 BMG 

 

widersprechen. Der Widerspruch gilt solange, bis wir von 
Ihnen einen Widerruf erhalten. 

Die  kostenfreie  Speicherung  dieser  Übermittlungssperren
können  Sie  durch  persönliche  Vorsprache  unter  Vorlage
Ihres  gültigen  Ausweisdokumentes  beim  Einwohner-
meldeamt  der  Stadt  Pottenstein,  Rathaus,  Zimmer  Nr.  1,
während  der  Öffnungszeiten  vornehmen.  Um
Terminvereinbarung unter Tel. 09243 708-33 oder -32 wird
gebeten.

  

Pottenstein, den 14.10.2022

STADT POTTENSTEIN

gez. Frühbeißer

Erster Bürgermeister

Aus dem Standesamt 
  

Beim Standesamt  Pottenstein  wurden die  nachstehenden
Personenstandsfälle  beurkundet;  die  schriftliche  Einwilli-
gung zur Veröffentlichung liegt vor: 

Eheschließungen bis zum 17.10.2022:

30.09.2022: Frau Vanessa Sandra Pfaffenberger und Herr
Markus Bernd Schmitt, Hohenmirsberg 

12.10.2022: Frau Jasmine Mende und Herr Michael Stefan 
Müller, Tüchersfeld
  

 

Corona-Pandemie
 

Informationen  des  Landkreises  Bayreuth  zur  Corona-
Pandemie und Testmöglichkeiten im Landkreis Bayreuth
sind unter folgendem Link ersichtlich: 

www.landkreis-bayreuth.de/umwelt-
gesundheit/coronavirus-wir-
informieren/infektionszahlen-testung-impfung/ 

Ausweisdokumente
 

Grundsätzlich unterliegen alle deutschen Staatsbürger, die
das  16.  Lebensjahr  vollendet  haben,  einer  generellen
Ausweispflicht (gem. § 1 Abs. 1 PauswG). Daher wird um
Überprüfung  der  Gültigkeit  und  eine  entsprechend
rechtzeitige Beantragung eines neuen Ausweisdokumentes
- Personalausweis oder Reisepass – gebeten. 

Für  die  Beantragung  ist  die  persönliche  Vorsprache  im
Rathaus,  Zimmer  Nr.  1  sowie  die  Vorlage  eines
biometrischen  Passfotos  und  des  bisherigen  amtlichen
Ausweisdokumentes  unbedingt  erforderlich.  Aufgrund  der
aktuellen Situation vereinbaren Sie bitte vorab einen Termin
unter der Tel.Nr. 09243 708-30 oder 708-33. 

Hinweis für minderjährige Antragsteller:
Der Antrag von Ausweispapieren (Personalausweis, Reise-,
oder  Kinderreisepass)  für  Minderjährige muss von beiden
Elternteilen gestellt werden, wenn ihnen die elterliche Sorge
gemeinsam  zusteht.  Die  persönliche  Vorsprache  eines
Elternteils  allein  reicht  aus,  wenn  die  schriftliche
Zustimmung des anderen Elternteils vorliegt.

Für die Beantragung müssen Sie grundsätzlich persönlich
zusammen  mit  Ihrem  Kind  bei  der  Ausweisbehörde
vorsprechen.
Minderjährige, die bereits 16 Jahre alt sind, gelten bei der
Beantragung  eines  Personalausweises  als  allein  antrags-
berechtigt. Eine Antragsstellung durch die Eltern ist hierbei
nicht erforderlich. 
 

Hinweis aus dem Einwohnermelde-/Passamt 
der Stadt Pottenstein:

Bei  Beantragung  von  Personalausweisen,  Kinder-
reisepässen  und  Reisepässen  ist  die  jeweilige
Gebühr  grundsätzlich  bei  Beantragung zu
entrichten.  Die  Möglichkeit  zur  Kartenzahlung  ist
gegeben. 

Impressum:  Das Amtsblatt der Stadt Pottenstein erscheint monatlich. 
Herausgeber: Stadt Pottenstein, Verantwortlich für den Inhalt: Erster Bürgermeister  
Stefan Frühbeißer, Forchheimer Str. 1, 91278 Pottenstein; 
Druck: Linus Wittich Medien KG, Postfach 223, 91292 Forchheim

https://www.landkreis-bayreuth.de/umwelt-gesundheit/coronavirus-wir-informieren/infektionszahlen-testung-impfung/
https://www.landkreis-bayreuth.de/umwelt-gesundheit/coronavirus-wir-informieren/infektionszahlen-testung-impfung/
https://www.landkreis-bayreuth.de/umwelt-gesundheit/coronavirus-wir-informieren/infektionszahlen-testung-impfung/
https://www.pottenstein.de/amtsblatt
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Schutz der stillen Tage

Im November finden wieder die sogenannten „stillen Tage“
statt.  Hierzu  hat  das  Landratsamt  Bayreuth  auf  die
besonderen Bestimmungen im Amtsblatt und Kreisanzeiger
des Landkreises Bayreuth Nr. 23 vom 10.10.2022 wie folgt
hingewiesen:

„Schutz der „stillen Tage" im Monat November 2022
im Bereich des Landkreises Bayreuth

Nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz der
Sonn- und Feiertage - Feiertagsgesetz - FTG - (BayRS 1131-
3-I), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. April  2016
(GVBI  S.  50),  unterliegen  folgende  Sonn-  und  Feiertage
sowie  der  Buß-  und  Bettag  als  sog.  „stiller  Tag"  einem
besonderen Schutz:

An  den  nachfolgend  genannten  Tagen  sind  neben  den
geltenden  Einschränkungen  durch  die  aktuell  geltende
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  im  Rahmen  der
herrschenden Corona-Pandemie weiterhin verboten:

1. An Allerheiligen (01. November 2022) von 2.00 Uhr bis 
24.00 Uhr
a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,

b) alle  anderen  der  Unterhaltung  dienenden  öffent-
lichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der  
diesem  Tag  entsprechende  ernste  Charakter  ge-
wahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.

2. Am Volkstrauertag  (13. November 2022) von 2.00 Uhr  
bis 24.00 Uhr
a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,

b) alle  anderen  der  Unterhaltung  dienenden  öffent-
lichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der  
diesem Tag entsprechende ernste Charakter 
gewahrt  ist.  Sportveranstaltungen  sind  jedoch  
erlaubt.

3. Am Buß- und Bettag (16. November 2022) 
von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr
a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,

 b) alle  anderen  der  Unterhaltung  dienenden  öffent-
lichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der  
diesem  Tag  entsprechende  ernste  Charakter  ge-
wahrt ist,

c) Sportveranstaltungen,

d) sowie  während  der  ortsüblichen  Zeit  des  Haupt-
 gottesdienstes von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr alle ver-
 meidbaren Lärm erzeugenden Handlungen in der  

Nähe  von  Kirchen  und  sonstigen  zu  gottesdienst-
lichen  Zwecken  dienenden  Räumen  und  Gebäu-
den, soweit diese Handlungen geeignet sind, den  
Gottesdienst zu stören.

Für den Buß- und Bettag, der kein gesetzlicher Feiertag
mehr ist, gilt ferner die Regelung, dass den bekenntnis-
zugehörigen Arbeitnehmern das Recht zusteht, der Arbeit
fern zu bleiben. Weitere Nachteile als ein etwaiger Lohn-
ausfall dürfen den Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben
nicht erwachsen. Ferner entfällt am Buß- und Bettag an
den Schulen aller Gattungen der Unterricht.

4. Am  Totensonntag (20. November 2022) von 2.00 Uhr  
bis 24.00 Uhr

a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen 
    Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag
    entsprechende ernste Charakter gewahrt ist. 
    Sportveranstaltungen sind erlaubt.

An  den  genannten  Sonntagen  und  den  gesetzlichen
Feiertagen  sind  während  der  ortsüblichen  Zeit  des
Hauptgottesdienstes verboten:

1. Alle  vermeidbaren Lärm erzeugenden  Handlungen
in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottes-
dienstlichen  Zwecken  dienenden  Räumen  und
Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet sind,
den Gottesdienst zu stören;

2. Öffentliche  Unterhaltungsveranstaltungen;  erlaubt
sind jedoch Sportveranstaltungen und die herkömm-
licherweise in  dieser  Zeit  stattfindenden Veranstal-
tungen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung,
soweit sie nicht unter Nr. 1 fallen;

3. Treibjagden

Die Gemeinden können aus wichtigen Gründen im Einzelfall
von den oben genannten Verboten nach Art. 2, 3 und 4 des
Feiertagsgesetzes Befreiung erteilen.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass wirtschaftliche Gründe
des  Veranstalters  keine  Befreiung  rechtfertigen  können.  Im
Zusammenhang mit Tanz- oder Diskothekenbetrieb liegen die
Voraussetzungen für eine Befreiung an stillen Tagen daher in
aller Regel nicht vor.

Wer vorsätzlich  oder  fahrlässig  gegen die  oben  genannten
Verbotsbestimmungen  des  Feiertagsgesetzes  verstößt,
begeht  eine  Ordnungswidrigkeit,  die  mit  einer  Geldbuße
belegt werden kann.

Bayreuth, 05. Oktober 2022
Landratsamt
gez.
Wiedemann
Landrat“

Pottenstein, den 17.10.2022 Stadt Pottenstein 
gez.
Frühbeißer
Erster Bürgermeister

Stadtverwaltung, Tourismusbüro und 
Recyclinghof Pottenstein; 
Öffnungszeiten
 

Stadtverwaltung: 
Montag bis Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr,  
Donnerstag zusätzlich: 14:00 – 18:00 Uhr
  

Die  Bürger/innen  werden  gebeten,  die  Angelegenheiten
telefonisch  oder  per  E-Mail  zu  erledigen  bzw.  unter
folgenden Rufnummern einen Termin zu vereinbaren:   
Zentrale / Vorzimmer 09243/708-0
Einwohnermelde-/Passamt 09243/708-30, -32  -33
Standesamt 09243 /708-17 oder -19
Kämmerei / Kasse 09243 / 708-22 / -26
Haupt-/Bauverwaltung 09243/708-14, -15, -19
 

Tourismusbüro:
Montag bis Freitag:  9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Tel. 09243 / 708-41 oder -42
 

Öffnungszeiten Recyclinghof: 
Donnerstag 16:00 – 18:00 Uhr und Sa. 9:00 – 11:00 Uhr    
 

Bitte  die  allgemeinen  Hygiene-  und  Abstandsregeln
beachten!
 

Am  Montag,  den  31.10.2022  bleiben  die  Stadtverwaltung
Pottenstein,  das  Tourismusbüro  und  der  Bauhof
geschlossen.
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Bauleitplanung im Ortsteil 
Pottenstein

Aufstellung  des  Bebauungsplans  Nr.  41
„Straßenleite, Pottenstein“;
hier:  Änderung  der  Verfahrensart  und
öffentliche  Auslegung  gemäß  §  3  Abs.  2
BauGB

Der Stadtrat der Stadt Pottenstein hat in seiner Sitzung am
09.12.2019 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans  Nr.  41  „Straßenleite,  Pottenstein“
beschlossen.  Das  Bauleitplanverfahren  wurde  nach  den
Bestimmungen des § 13 b BauGB durchgeführt.
Eine Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
hat  bereits  in  der  Zeit  vom  09.08.2021  –  20.09.2021
stattgefunden, ebenso erfolgte bereits eine Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.
Aufgrund erheblicher  Bedenken der  Regierung von Ober-
franken zum Verfahren nach § 13 b BauGB wurde durch
den Stadtrat  in der Sitzung vom 13.12.2021 der Wechsel
auf das „Regelverfahren“ nach dem BauGB beschlossen.
Da eine  Beteiligung der  Öffentlichkeit  gemäß §  3  Abs.  2
BauGB bereits  in  der  Zeit  vom 09.08.2021 –  20.09.2021
erfolgte und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
gemäß  §  4  Abs.  2  BauGB  durchgeführt  wurde,  werden
diese  somit  als  frühzeitige  Öffentlichkeitsbeteiligung  nach
§ 3 Abs. 1 BauGB und als frühzeitige Behördenbeteiligung
nach § 4 Abs. 1 BauGB gewürdigt. 
Die  aus  den  beiden  Verfahrensschritten  eingegangenen
Bedenken und Anregungen hat der Stadtrat in der Sitzung
am 19.09.2022 beschlussmäßig behandelt  und gewürdigt,
verschiedene Änderungen an den Planunterlagen wurden
beschlossen.  Auf  Grundlage  des  Ergebnisses  wurde  die
aktuelle  Fassung des Bebauungsplans,  Stand 19.09.2022
erstellt, welche Grundlage für das weitere Verfahren ist.
 

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebau-
ungsplans  ist  aus  dem  nachfolgend  abgedruckten
Planauszug ersichtlich.
 

Der Stadtrat  hat  in  der  Sitzung am 19.09.2022 auch den
Entwurf  des  Bebauungsplanes  in  der  Fassung  vom
19.09.2022  gebilligt  und  festgelegt,  diesen  öffentlich
auszulegen.

Das Bauleitplanverfahren wird nun nach den Bestimmungen
des  §  2  ff.  BauGB  durchgeführt.  Die  Beteiligung  der
Öffentlichkeit  nach  §  3  Abs.  2  BauGB  erfolgt  durch
öffentliche Auslegung, die Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange  nach  §  4  Abs.  2  BauGB  schriftlich  durch
Übermittlung der Entwurfsunterlagen. 

Der  Entwurf  des  Bebauungsplanes  Nr.  41  „Straßenleite,
Pottenstein“ mit Begründung wird in der Zeit vom 

7. November 2022 – 12. Dezember 2022

im Rathaus der Stadt Pottenstein,  Forchheimer Straße 1,
91278  Pottenstein,  Zimmer  Nr.  15,  während  der
allgemeinen  Dienststunden  öffentlich  zur  allgemeinen
Einsichtnahme ausgelegt.

Während  dieses  Zeitraums  wird  Jedermann  Gelegenheit
gegeben, die Planung einzusehen und über Inhalt, Zweck
und  Auswirkung  Informationen  einzuholen,  sich  dazu  zu
äußern und sie mit den Planern zu erörtern. Ferner können
während  der  Auslegungsfrist  Bedenken  und  Anregungen
vorgebracht  werden.  Nicht  fristgerecht  abgegebene
Stellungnahmen  können  bei  der  Beschlussfassung  über
den  Bebauungsplan  unberücksichtigt  bleiben,  wenn  die
Stadt Pottenstein den Inhalt  nicht  kannte oder nicht  hätte
kennen  müssen  und  deren  Inhalt  für  die  Rechtmäßigkeit
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 

An umweltrelevanten Informationen ist  in der Begründung
eine  Betrachtung  umweltschützender  Belange  mit
Ermittlung  des  Eingriffs  sowie  des  Ausgleichs-  und
Ersatzflächenbedarfs und zum Immissionsschutz enthalten.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und etwaige nach § 3
Abs.  2  BauGB  auszulegenden  Unterlagen  sind  auch  im
Internet unter www.pottenstein.de veröffentlicht. 

Datenschutz: Die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
erfolgt  auf  der  Grundlage  des  Art.  6  Abs.  1
Datenschutzgrundverordnung i. V. m. § 3 BauGB und dem
Bayerischen Datenschutzgesetz. Sofern die Stellungnahme
ohne  Absenderangaben  abgegeben  wird,  erfolgt  keine
Mitteilung  über  das  Ergebnis  der  Prüfung.  Weitere
Informationen  entnehmen  Sie  bitte  dem  Formblatt
datenschutzrechtliche  Informationspflichten  nach  Art.  13
und  14  DSGVO  im  Bauleitplanverfahren,  das  ebenfalls
öffentlich ausliegt.
 

STADT POTTENSTEIN Pottenstein, 18. Oktober 2022
gez.
Frühbeißer
Erster Bürgermeister
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Bauleitplanung im Ortsteil Trägweis

27.  Änderung  Flächennutzungs-  und  Land-
schaftsplan sowie
Aufstellung  des  Bebauungsplans  Nr.  44
„Ferienhausanlage Trägweis;“
hier: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB
  

Der Stadtrat der Stadt Pottenstein hat in seiner Sitzung am
08.02.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 44 „Ferienhausanlage Trägweis“ unter
gleichzeitiger  27.  Änderung  des  Flächennutzungs-  und
Landschaftsplans der Stadt Pottenstein beschlossen.

In der Sitzung am 19.09.2022 hat der Stadtrat bereits den
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 44 „Ferienhausanlage
Trägweis“ gebilligt.

Im Rahmen der  frühzeitigen Beteiligung der  Öffentlichkeit
gemäß  §  3  Abs.  1  BauGB  wird  der  Vorentwurf  des
Bebauungsplans  Nr.  44  „Ferienhausanlage Trägweis“,  die
27. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans
und die gemeinsame Begründung in der Zeit vom 

07. November 2022 – 12. Dezember 2022

im Rathaus der  Stadt  Pottenstein,  Forchheimer Straße 1,
91278  Pottenstein,  Zimmer  Nr.  15,  während  der
allgemeinen  Dienststunden  öffentlich  zur  allgemeinen
Einsichtnahme ausgelegt.

Während  dieses  Zeitraums  wird  Jedermann  Gelegenheit
gegeben, die Planung einzusehen und über Inhalt,  Zweck
und  Auswirkung  Informationen  einzuholen,  sich  dazu  zu
äußern und sie mit den Planern zu erörtern. Ferner können
während  der  Auslegungsfrist  Bedenken  und  Anregungen
vorgebracht  werden.  Nicht  fristgerecht  abgegebene
Stellungnahmen  können  bei  der  Beschlussfassung  über
den  Bebauungsplan  unberücksichtigt  bleiben,  wenn  die
Stadt Pottenstein den Inhalt  nicht  kannte oder nicht  hätte
kennen  müssen  und  deren  Inhalt  für  die  Rechtmäßigkeit
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 

An umweltrelevanten Informationen ist  in der Begründung
ein Umweltbericht enthalten mit

• Beschreibung  und  Bewertung  des  derzeitigen
Umweltzustandes  und  Prognose  der  Umwelt-
auswirkungen bei Durchführung der Planung

• Betrachtung  sonstiger  Belange  gem.  §  1  Abs.  6
Nr. 7 BauGB

• Maßnahmen  zur  Vermeidung,  Verminderung  und
zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen

• Prognose bei Nichtdurchführung der Planung.

Der  Inhalt  dieser  Bekanntmachung  und  etwaige  nach
§ 3 Abs. 1 BauGB auszulegende Unterlagen sind auch im
Internet unter www.pottenstein.de veröffentlicht. 

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage des Art.  6 Abs. 1 Datenschutzgrundverordnung
i.  V.  m.  §  3  BauGB  und  dem  Bayerischen
Datenschutzgesetz.
Sofern  die  Stellungnahme  ohne  Absenderangaben
abgegeben wird, erfolgt keine Mitteilung über das Ergebnis
der  Prüfung.  Weitere  Informationen  entnehmen  Sie  bitte
dem Formblatt  datenschutzrechtliche  Informationspflichten
nach Art. 13 und 14 DSGVO im Bauleitplanverfahren, das
ebenfalls öffentlich ausliegt.
  
Pottenstein, 18. Oktober 2022  STADT POTTENSTEIN

gez.

Lang
2. Bürgermeister

Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Juragruppe

Dritte Änderungssatzung der Beitrags- und 
Gebührensatzung und

Erste Änderungssatzung der Wasserabgabe-
satzung

Die  Verbandsversammlung  des  Zweckverbandes  zur
Wasserversorgung der Juragruppe hat in ihrer Sitzung am
29.07.2022 die

• Dritte Satzung zur Änderung der Beitrags– und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der 
Juragruppe, Zweckverband Wasserversorgung, 
vom 08.12.2011 und 

• Erste Satzung zur Änderung für die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung (Wasserabgabe-
satzung – WAS) der Juragruppe, Zweckverband 
Wasserversorgung, vom 16.12.2020, 

beschlossen.

Beide Satzungen wurden am 29.07.2022 ausgefertigt.  Die
3.  Änderungssatzung der Beitrags- und Gebührensatzung
zur  Wasserabgabesatzung  trat  am  01.10.2022  und  die
1.  Änderungssatzung  der  Wasserabgabesatzung  am
01.09.2022 in Kraft.  

Die Satzungen wurden im Amtsblatt und Kreisanzeiger des
Landkreises Bayreuth Nr. 17 vom 25.08.2022 veröffentlicht.
Auf diese Bekanntmachungen wird hingewiesen.

Pottenstein, 17.10.2022

STADT POTTENSTEIN

gez.

Frühbeißer
Erster Bürgermeister

Meldung aus dem Fundbüro

Im Fundbüro der Stadt Pottenstein (Tel. 09243/708-32 oder 
708-33) wurden folgende Fundsachen abgegeben:

25.02.2022: Schlüsselbund mit schwarzem 
Lederanhänger

27.04.2022: Ehering

23.05.2022: Schlüsselbund mit Vereinswappen und 
diversen Anhängern

30.05.2022: braune Damenhandtasche

31.05.2022: Orgelschlüssel

22.06.2022: blaue Steppjacke

18.07.2022: 2 Schlüssel

22.07.2022: große Wickeltasche mit Inhalt

August 2022: Akkuschlüssel (E-Bike) und Armbanduhr

05.09.2022: Smartphone

13.09.2022: Brille

22.09.2022: Damenarmband

06.10.2022: Fahrrad rot (Scott)

17.10.2022: Schlüsselbund, u.a mit VW-Schlüssel
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

aus den Folgen des Ukraine-Krieges einschließlich der allgemeinen Preisentwicklung stehen uns gewisse
Herausforderungen bevor. Welche tatsächlichen Umstände uns in den kommenden Wochen und Monaten
hinsichtlich  der  Stromversorgung  betreffen,  ist  in  keinster  Weise  absehbar.  Es  gibt  unterschiedliche
fachliche Meinungen, welche die Sicherheit der Stromversorgung sehen. Es schadet allerdings nicht, sich
auf mögliche Szenarien vorzubereiten.

Wir  möchten  daher  mit  dem  nachfolgend  abgedruckten  Ratgeber  für  Notfallvorsorge  auf  eine
eigenverantwortliche  Handlungsweise  eingehen.  Das  Bundesamt  für  Bevölkerungsschutz  und
Katastrophenhilfe hat eine entsprechende Checkliste erarbeitet, die wir Ihnen nachfolgend zur Kenntnis
geben möchten.

Pottenstein, den 19.10.2022 STADT POTTENSTEIN

gez.

Frühbeißer, Erster Bürgermeister

Meine persönliche Checkliste

GETRÄNKE & LEBENSMITTEL

Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur
noch schwer zu bekommen sind. Sorgen Sie daher für einen ausreichenden Vorrat. Ihr Ziel muss es sein, 10 Tage
ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Lösung liegt in Ihrer Verantwortung. Ob und wie viel Sie vorsorgen, ist
eine persönliche Entscheidung. 

In  der  folgenden Übersicht  finden Sie ein  Beispiel  für  einen 10-tägigen Grundvorrat  für  eine Person.  Dieser
entspricht ca. 2.200 kcal pro Tag und deckt damit im Regelfall den Gesamtenergiebedarf ab. Berücksichtigen Sie
bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diät-Vorschriften und Allergien. 
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Feuerwehr, Rettungsdienst 112

Polizei 110

Ärztlicher Notdienst 116 117

Giftnotrufzentrale 089 192 40
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Vollzug der Straßenverkehrs-
ordnung
Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs hat
die  Stadt  Pottenstein  aufgrund  §§  44  und  45  StVO  in
Verbindung mit Art. 4 des Gesetzes über die Zuständigkeit
des  Verkehrswesens  als  zuständige  Verkehrsbehörde
folgende Anordnungen erlassen:
 

Verkehrsregelung für die Ausfahrt des Parkplatzes 
Alten- und   Pflegeheim Pottenstein, Fronfeste  

Folgende Verkehrszeichen sind aufzustellen:
a) Schild Nr. 1 = VZ 205: „Vorfahrt gewähren“

b) Schild Nr. 2 = VZ 306: „Vorfahrtsstraße“

c) Schild Nr. 3 = VZ 306: „Vorfahrtsstraße“

Der Erlass der Verkehrsanordnung ist eine Umsetzung des
Beschlusses  des  Bauausschusses  aus  der  Sitzung  vom
06.09.2022.

Die  Anordnung  wird  mit  Aufstellung  der  Verkehrszeichen
wirksam.

Verkehrsregelung für das Baugebiet „Lindenhöfe", 
Elbersberg
Folgende Verkehrszeichen sind aufzustellen:

a) Schild Nr. 1 = VZ 274.1: „Beginn einer Tempo 
30-Zone“

        VZ 357: „Sackgasse“

b) Schild Nr. 2 = VZ 274.2: „Ende einer Tempo 
30-Zone“

Der Erlass der Verkehrsanordnung ist eine Umsetzung des
Beschlusses  des  Bauausschusses  aus  der  Sitzung  vom
06.09.2022.

Die  Anordnung  wird  mit  Aufstellung  der  Verkehrszeichen
wirksam.
 

Pottenstein, den 14.10.2022 STADT POTTENSTEIN
gez.
Frühbeißer
Erster Bürgermeister

Aktuelles aus dem Tourismusbüro

Abrechnung der Kurtaxe
Alle  Gastgeber  im  Kurtaxebereich  der  Gemeinde  werden
gebeten, zeitnah 

 - spätestens jedoch bis zum 02.12.2022 -
die  von  den  Übernachtungsgästen  einbehaltene  Kurtaxe
über die Stadtkasse abzurechnen. 
 

Unterkunftsverzeichnis / Tabellenteil 2023
Gastgeber,  die  2023  im  Tabellenteil  des  Pottenstein-
Prospektes auf ihren Betrieb hinweisen möchten und noch
nicht  direkt  vom  Tourismusbüro  angeschrieben  wurden,
möchten sich bitte mit uns in Verbindung setzen. 
Im  Tourismusbüro  sind  die  Aufträge  und  weitere
Informationen  hierzu  (Preise,  Modalitäten  usw.)  erhältlich
(Tel. 09243/70841, E-Mail info@pottenstein.de).
Redaktionsschluss  für  eine  Veröffentlichung  im
Unterkunftsverzeichnis 2023 ist der 18. November 2022.
 

Belegtzeiten für Zimmer und Ferienwohnungen
Wir  bitten  alle  Gastgeber,  die  ihre  Zimmer  und
Ferienwohnungen  über  das  Vermittlungsprogramm  der
Stadt Pottenstein anbieten (www.pottenstein.de), ihre Daten
stets aktuell zu halten. 
 

Meldescheine 
Ebenso  werden  ALLE  Gastgeber  gebeten,  sich  im
Tourismusbüro  regelmäßig  mit  dem  Bedarf  an
Meldescheinen einzudecken.
 

Märchenbuch „Luzi – das
kleine Höhlenteufelchen
aus dem Steinhaufenland“
Das  Märchenbuch  (Verfasser:
Stefan Frühbeißer) ist zum Preis
von  14,90  €  im  Tourismusbüro
Pottenstein, an der Tankstelle, im
Kaufhaus  Seyferth  oder  in  der
Postfiliale „Bei Vroni“ in Pottenstein erhältlich. 

Veranstaltungen 
Auch  nächstes  Jahr  gibt  es  wieder  ein  buntes
Veranstaltungsprogramm für alle Einheimischen und Gäste.
Die  bekannten  Termine  sind  tagesaktuell  unter
www.pottenstein.de abrufbar. 

Unsere  Vereine  wurden  direkt  angeschrieben;  wenn
Privatpersonen  die  eine  oder  andere  Veranstaltung,  die
auch  für  die  Öffentlichkeit  von  Interesse  sein  könnte,
anbieten und im offiziellen Veranstaltungskalender der Stadt
Pottenstein  platzieren  möchten,  bitten  wir  um
entsprechende  Mitteilung  –  am  besten  per  E-Mail
(info@pottenstein.de). Besten Dank!

Pottenstein, 14. Oktober 2022 gez.

Thomas Bernard
Tourismusbüro Pottenstein

mailto:info@pottenstein.de
http://www.pottenstein.de/
http://www.pottenstein.de/
mailto:info@pottenstein.de
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Dreifache Gästeehrung in Trägweis
  

Das gibt es auch nicht alle Tage: Drei zu ehrende Ehepaare
im  gleichen  Gastgeberbetrieb!  Kürzlich  durfte  Thomas
Bernard,  Leiter  des  Tourismusbüros,  die  Ehrungen  bei
Familie Wölfel in Trägweis persönlich vornehmen. 

Dabei  verbrachte  das Ehepaar  Anke und Dirk  Varlemann
aus Cappenberg  in  Westfalen  seinen 50.  Urlaub  bei  den
Wölfels,  das  Ehepaar  Marianne  und  Alex  Kläß  aus
Üdersdorf in der Eifel seinen 30. Urlaub und das Ehepaar
Erika  und Günter  Blos  aus  Bürgstadt  bei  Miltenberg  war
bereits zum 15. Mal hier. 

Die Varlemanns kamen auf die Fränkische Schweiz durch
einen  glücklichen  Umstand.  2002  mit  einem Mandolinen-
orchester  in  der  Fränkischen Schweiz  unterwegs,  stellten
sie  fest,  dass  die  Gegend ihr  Urlaubsziel  werden würde.
Nach  Informationen  über  das  Tourismusbüro  buchten  sie
schließlich  bei  Familie  Wölfel  und  sind  seitdem
willkommene Gäste.  Wandern,  die  Gegend erkunden und
vor allem die fränkische Gastronomie steht stets ganz oben
auf ihrer Urlaubsplanung. Lediglich eine flächendeckende

  

„Pottensteiner Winterzauber“ 
am 1. Adventswochenende
 
Die Planungen für den „Pottensteiner Winterzauber“ haben
bereits begonnen. Dieser findet am 1. Adventswochenende
im Außenbereich statt - in der Fischergasse, der Freiherr-
von-Redwitz-Gasse  und  am  Bürgerhausvorplatz.  Die
Geschäfte  und  Gastronomie  in  der  Hauptstraße  sollen
ebenfalls mit einbezogen werden. 

Es  wurden  alle  Gastronomen  und  Gewerbetreibende  in
diesem  Gebiet  angeschrieben  mit  der  Bitte,  an  diesen
beiden Tagen ihre Gastronomie oder ihr Geschäft zu öffnen,
um den „Winterzauber“ aufzuwerten. 

Jeder  Anbieter  muss  selbst  für  entsprechende
Hygienemaßnamen  an  seinem  Stand  sorgen.  Ebenfalls
wurden unsere Musikgruppen kontaktiert, mit der Bitte, den
Winterzauber musikalisch zu umrahmen.

Wie  jedes  Jahr  bieten  wir  die  Möglichkeit,  mit  einem
eigenen Stand dabei zu sein (Tapeziertisch, Biertisch, 

Versorgung  mit  E-Ladestationen  für  PKW´s  könnte  noch
ausgeweitet werden.

Das Ehepaar Bloß kam das erste Mal 2001 mit ihren drei
Kindern  in  die  Fränkische  Schweiz  und  fand  bei  Familie
Wölfel  sofort  Familienanschluss.  Begeistert  waren  die
Kinder vom damaligen Bauernhof. Wandern, Spaziergänge
durch  Wälder,  die  gute  Luft  (auch  im  Heilstollen  der
Teufelshöhle) und die fränkische Gastlichkeit genießen sie
bei ihrem Aufenthalt.

Das Ehepaar Bloß wurde durch einen Fernsehbeitrag auf
die Region aufmerksam. Eine faszinierende Landschaft und
die Nähe zu Miltenberg haben sie  dazu bewogen,  in  der
Fränkischen  Schweiz  Urlaub  zu  machen.  Kürzlich
verbrachten sie ihren 15. Aufenthalt zur Erholung mitten in
der Fränkischen Schweiz.

Seitens  des  Tourismusbüros  bedankte  sich  Thomas
Bernard  bei  den  Ehepaaren  mit  jeweils  einem  Buch-
geschenk,  verbunden  mit  den  Wünschen,  noch  viele
weitere Urlaube in der Region um Pottenstein verbringen zu
können. 
Ebenso bedankte er sich für die Gastfreundschaft und den
Service der Familie Wölfel.

 

   

Campingtisch  oder  Weihnachtsbude).  Der  Stand  sollte  in
jedem Falle winterlich / vorweihnachtlich dekoriert sein. 

Sie  nähen,  stricken,  basteln,  zeichnen,  kochen,  backen
oder  fertigen  Holzarbeiten  an?  Der  Phantasie  sind  kaum
Grenzen gesetzt. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren
Markt  bereichern.  Ob  Gewerbetreibender,  Verein  oder
Privatmann/frau,  wer  ein  ansprechendes  Waren-  oder
Speiseangebot  hat  und  gerne  als  Anbieter  dabei  sein
möchte, ist herzlich willkommen, sich bei uns zu melden. 
 

  

Zur  optimalen  Planung des „Pottensteiner  Winterzaubers“
melden Sie sich bitte bis spätestens Mittwoch, 02.11.2022
schriftlich bei uns: 

Tourismusbüro  Pottenstein,  Forchheimer  Straße  1,
91278 Pottenstein, E-Mail: info@pottenstein.de

Der „Pottensteiner Winterzauber“ findet am 
Samstag, 26.11.2022 von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr und

Sonntag, 27.11.2022 von 13.00 - 19.00 Uhr statt. 

von links nach rechts: Gastgeber Willi Wölfel, Tochter Petra, Günter und Erika Bloß,
Alex und Marianne Kläß, Anke und Dirk Varlemann sowie Gastgeberin Berta Wölfel

mailto:info@pottenstein.de
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Information für Senioren
 

Liebe Seniorinnen und Senioren,

leider  findet  aufgrund  von  mangelndem  Interesse  die
geplante Fahrt zu einer Heckenwirtschaft sowie vorerst das
Karpfenessen nicht statt.

Bitte erlauben Sie mir den Hinweis, dass ich das geringe
Interesse persönlich sehr enttäuschend finde.

Nichts desto trotz ergeht hiermit 

HERZLICHE EINLADUNG

zum

KATHREINTANZ
am Mittwoch, den 23.11.2022 um 14:00 Uhr

im „Wirtshaus am Gnock“ in Elbersberg

sofern  die  dann  gültigen  Corona-Bestimmungen  dies
zulassen.

Weiterhin  findet  am  Freitag,  den  09.12.2022 ein
gemütlicher  Nachmittag  im  Gasthaus  in  Steinamwasser
statt. Hier spielt unser „Hausers Friedel“. 

Hierzu  werden  wir  -  sofern  Interesse  besteht  -
Fahrgemeinschaften bilden. Treffpunkt wäre um 14.00 Uhr
am Parkplatz Schöngrundsee.

Auch das Karpfenessen habe ich nicht komplett verworfen.
Es bestünde auch die  Möglichkeit,  es im Gasthaus „Zum
Fahnenstein“  in  Tüchersfeld  abzuhalten.  Näheres  hierzu
können wir bei Interesse noch in Elbersberg besprechen.

Ich würde mich freuen, wenn es uns gemeinsam gelingen
würde, unsere Veranstaltungen wieder stattfinden zu lassen
und freue mich auf Ihre Unterstützung!

 

Mit freundlichen Grüßen

gez. 

Erwin Sebald
Seniorenbeauftragter der Stadt Pottenstein

Mitteilungen anderer 
Behörden und Stellen 
  

Jagdgenossenschaft 
Weidenhüll bei Leienfels

Auszahlung des Jagdpachtschillings 2022

Bei der Jagdgenossenschaft Weidenhüll bei Leienfels findet
die Auszahlung des Jagdpachtschillings 2022 am

Sonntag, 30.10.2022, 11:00 – 12:30 Uhr im
Feuerwehrhaus Weidenhüll bei Leienfels

statt. 

Bei evtl. Rückfragen steht Herr Markus Grellner, Tel. 09244 
982847, zur Verfügung.

Elisabeth-Verein 

Pottenstein e.V.

JEDER KANN RIKSCHA-FAHREN 
LERNEN!
Es  findet  wieder  eine  Rikscha-FahrerInnen-
Ausbildung  statt  –  eine  ca.  2stündige
vorwiegend praktische Schulung! 

Frauen und Männer jeden Alters, Studierende wie Rentner
sind  bei  uns  willkommen.  Das  anfängliche  Training  steht
unter dem Motto: „Langsam beschleunigen, sachte um die
Kurve!“
Wer schon Erfahrung mit Lastenrädern hat, braucht in der
Regel nicht viel Übung, aber wir geben allen Freiwilligen die
Möglichkeit,  so  lange  zu  trainieren,  bis  sie  sich  sicher
fühlen.

Wenn es dann so weit  ist  und Du als Fahrer bei  uns im
Team  durchstartest,  buchst  Du  selbst  Deine  Tour  genau
dann,  wenn  Du  Zeit  hast  –  festgelegte  Zeiten  gibt  es
nicht.

„Jeder  hat  das  Recht  auf  Wind  in  den  Haaren“.  Für  die
Menschen,  die  nicht  mehr  selbst  in  die  Pedale  treten
können, bieten wir kostenlose Rikscha-Fahrten an.

Werde  auch  Du  Mitglied  in  unserem  Rikscha-Team  und
verbinde  Dein  Hobby  Radfahren  mit  gelegentlichen
gemeinnützigen  „Servicefahrten“  für  bewegungs-
eingeschränkte Menschen.

Wenn Du  Dich  fit  fühlst  und  Deine  Zeit  zum  Geschenk
machen möchtest, dann werde Mitglied in unserem Team!
Hier  kannst  Du  wirklich  etwas  Gutes  tun  und  Dich  mit
Menschen austauschen, die Deinen Beitrag schätzen. Du
wirst  Teil  von  uns  und  tust  noch  dazu  etwas  für  Deine
Fitness.

Rikscha-Team Pottenstein
91278 Pottenstein
0151 25029198 (AB)
rikscha@elisabeth-verein-pottenstein.de

mailto:rikscha@elisabeth-verein-pottenstein.de
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POTTENSTEINER WINTERZAUBER
  

Der „Pottensteiner Winterzauber“ findet am 

• Samstag, 26.11.2022 von 15.00 Uhr bis 19.00 
Uhr und

• Sonntag, 27.11.2022 von 13.00 - 19.00 Uhr 

statt.

Das  Lädla  des  Elisabeth-Vereins  in  der  Hauptstraße  hat
während dieser  Zeit  auch  geöffnet  und  lädt  herzlich  zum
Stöbern  ein!  Vielleicht  möchten  Sie  sich  schon  mit
Weihnachtsgeschenken  oder  Mitbringsel  versorgen.  Wir
werden  Weihnachts-Überraschungsboxen  anbieten  und
einiges mehr. 

Unsere  Rikscha  wird  an  beiden  Tagen  im  Einsatz  sein,
wenn  es  nicht  in  Strömen  regnet.  Vereinbaren  Sie  am
besten einen Termin, damit Sie nicht warten müssen.

Wir freuen uns auf Sie!

Rikscha-Team Pottenstein
91278 Pottenstein
0151 25029198 (AB)   
rikscha@elisabeth-verein-pottenstein.de

----------------------------------------------------------

Die  diesjährige  Jahreshauptversammlung  des  Förder-
vereins der Kindertagesstätten Pottenstein e.V. stand ganz
im Zeichen der Veränderung. Ausgesprochen umfangreich
war aus  diesem Grund auch das  Programm.  Neben den
üblichen  Tagesordnungspunkten  stand  die  Neuwahl  der
Vorstandschaft auf der Agenda. Zum letzten Mal eröffnete
Anja Müller-Wilfing als 1. Vorsitzende die Versammlung im
Gasthaus  Haberberger  in  Pottenstein  und  gab  einen
illustrierten Rückblick über die zahlreichen Aktivitäten und
Projekte,  die  während der  Amtszeit  der  Vorstandschaft  in
den zurückliegenden Jahren realisiert und etabliert worden
sind. 
Seit  seiner  Gründung  im  Jahre  2005  unterstützt  der
Förderverein  die  Kindergärten  in  Pottenstein  vor  allem
finanziell.  So  konnten  die  Haupteinnahmen  durch  die
Mitgliedsbeiträge,  Verkaufsstände  beim  Lichterfest,
Kuchenverkäufe und Arbeitseinsätze erzielt werden. Diese
Einnahmen  kommen  ausnahmslos  den  Kindern  und  der
pädagogischen  Arbeit  des  Kindergartenpersonals  sowie

auch  zur  Entlastung  der  Eltern  zugute.  Dabei  werden
Ausflugsfahrten, Theatervorstellungen sowie Ausstattungs-
gegenstände und Spielsachen für den Innen- und Außen-
bereich  angeschafft.  Als  einen  besonderen  Arbeitseinsatz
würdigte die Vorsitzende den mit durchgeführten Umbau in
der Einrichtung St. Kunigund zur Gründung einer dringend
benötigten Krippengruppe in der Gemeinde. 

Derzeit  zählt  der  Förderverein  54  Mitglieder.  Die
Mitgliederzahl  hält  sich  seit  Jahren  weitgehend  stabil,
besteht  aber  vorwiegend  aus  Elternschaft,  deren  Kinder
altersmäßig nicht  mehr  die  Einrichtungen besuchen.  Dies
nahm  die  Vorstandschaft  auch  zum  Anlass,  einen
Generationenwechsel  einzuläuten  und  stellte  sich  nicht
mehr  zur  Wiederwahl  zur  Verfügung.  Dabei  galt  dem
scheidenden Vorstand, bestehend aus der 1. Vorsitzenden
Anja Müller-Wilfing, ihrer Stellvertreterin Brita Wiesheier, der
Schriftführerin  Katja  Lattner,  der  Beisitzerin  Marina  Lang
und  insbesondere  den  „Vereinsurgesteinen“  Heinz
Pospischil  als  Kassierer  sowie  dem  Beisitzer  und  selbst
ehemaligen 1. Vorsitzenden Gerhard Thiem-Förster größter
Dank, die maßgeblich Anteil daran haben, dass der Verein
sehr gut bestellt übergeben werden konnte. So wurden die
„Alten und Weisen“ zwar mit einem weinenden Auge ob des
guten Zusammenhalts und ihrer Erfolge verabschiedet, aber
„die neuen Gesichter“ mit einem lachenden begrüßt, da die
Fortführung des Vereins nun sichergestellt ist. 

Die Kandidaten fanden sich nach zwar umfangreichen, aber
vergeblichen  Bemühungen  des  alten  Vorstands  letztlich
durch  die  Berichterstattung  des  Nordbayerischen  Kuriers
über  die  schwierige  Nachfolgersuche  und  die  drohende
Auflösung.  Somit wurde Dominik Hesel in die Funktion des
ersten Vorsitzenden einstimmig gewählt. Ihm zur Seite steht
als Stellvertreter von nun an Manuel Brendel. Das Amt der
Schriftführerin übernahm Jana Trost. Zur neuen Kassiererin
wurde Andrea Brendel  gewählt.  Als  Beisitzerin  unterstützt
Jacqueline Hesel.  Damit  konnte ein engagiertes Team für
die Weiterführung des Fördervereins der Kindertagesstätten
gewonnen werden,  denen die  älteren  Semester  zunächst
zur Seite stehen werden. 

Die  neue  Vorstandschaft  bedankte  sich  für  das
entgegengebrachte  Vertrauen  und  freut  sich  auf  die
Zusammenarbeit  mit  den  Eltern,  Kindern  und  den  KITA-
Teams. 

von links: Anja Müller-Wilfing (ehemalige 1. Vorsitzende),
Brita Wiesheier  (ehem. 2.  Vorsitzende), Manuel Brendel
(neuer 2. Vorsitzender) und Dominik Hesel (neuer 1. Vor-
sitzender)

mailto:rikscha@elisabeth-verein-pottenstein.de
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Kirchliche Mitteilungen

  

Katholischer Seelsorgebereich Pottenstein

Die  aktuelle  Gottesdienstordnung  der  Pfarrgemeinden
Elbersberg,  Hohenmirsberg,  Kirchenbirkig  und Pottenstein
ist unter dem Link 

https://www.seelsorgebereich-
pottenstein.de/gottesdienste/

veröffentlicht. 

  
Evangelisch-Lutherische 

Kirchengemeinde Pottenstein
  

Gottesdienste im November in Pottenstein

• Sonntag, 13.11.2022, 9.00 Uhr:
Gottesdienst zum vorletzten Sonntag des 
Kirchenjahres in der Johanneskirche

• Sonntag, 27.11.2022, 9.00 Uhr: 
Gottesdienst zum 1. Advent in der Johanneskirche
  

Außerdem im Haus St. Elisabeth:
Freitag, den 18.11.2022, 15.30 Uhr: Gottesdienst 

Wir laden ein zum Ökumenischen Friedensgebet am
Donnerstag, den 10.11.2022 um 19.15 Uhr und zum
Ökumenischen  Taizé-Gottesdienst am  Sonntag,
den  20.11.2022 um  18.00  Uhr in  der  katholischen
Pfarrkirche St. Bartholomäus.

Aktuelle Veränderungen können Sie der Tagespresse und
den  Aushängen  an  der  Kirche,  am  Rathaus  und  bei
„Schmitt’s Allerlei“ entnehmen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihre Pfarrerin Heike Öffner
 

Jehovas Zeugen 

Gottesdienste in Pegnitz, Norisstraße 22, 91257 Pegnitz

Teilnahme auch online möglich, Zugangsdaten unter Tel. 
09270 8213.

Sonntag, 06.11.2022, 10 Uhr: 
Öffentlicher Vortrag zum Thema: Ist mit dem Tod alles 
vorbei?

Sonntag, 13.11.2022, 10 Uhr: 
Öffentlicher Vortrag zum Thema: Können wir ewig leben? 
Wenn ja, wie?

Sonntag, 20.11.2022, 10 Uhr: 
Öffentlicher Vortrag zum Thema: Göttliche Weisheit in 
einer wissenschaftlich orientierten Welt

Katholische Landvolkbewegung
(KLB) Erzdiözese Bamberg

Fragen und Formen der sozialen, finanziellen 
und erbrechtlichen Sicherheit bei Haus-/ 
Hofübergabe, Hofnachfolge und Hofaufgabe
 

Das Bildungswerk e.V. der Katholischen Landvolkbewegung
(KLB)  Bamberg  lädt  herzlich  ein  zum Haus-  und  Hofüber-
gabeseminar  von  Freitag,  den  25. November 2022,  10:15
Uhr bis Samstag, den 26. November 2022, ca. 16:30 Uhr
im Diözesanhaus in Vierzehnheiligen.

Beide Seiten, Überlassende wie Übernehmende, gilt es gut
zu  informieren  und  vorzubereiten.  Das  Vermögen  muss
aufgenommen und richtig bewertet werden, die weichenden
Erben  wollen  sich  gerecht  behandelt  wissen,  sozialver-
sicherungsrechtliche Fragen müssen geklärt werden. Lasten
für  den  Übernehmenden  in  Form  von  Erbteilen  für  die
Geschwister,  Darlehenszinsen,  Pflege  der  Altenteiler,
Einkommens- und Erbschaftssteuern gilt es zu ermitteln.

Kerstin  Nestrojil  vom  Bayerischen  Bauernverband,  Günter
Engel  vom  LBD  Landw.  Buchführungsdienst  GmbH,  Fritz
Kroder  von  der  Landwirtschaftlichen  Familienberatung  der
Erzdiözese  Bamberg,  Notar  Dr.  Christian  Fackelmann  und
Josef  Haseneder  von  der  Sozialversicherung  für
Landwirtschaft,  Forsten  und  Gartenbau  stehen  als  sach-
kundige Referenten Rede und Antwort.

Der Teilnehmerbeitrag inklusive Vollpension beträgt 110 € pro
Person  im Doppelzimmer (10 €  Rabatt  für  KLB-Mitglieder),
der  Einzelzimmerzuschlag  liegt  bei  10  €.  Für  Tagesgäste
inklusive Vollpension beträgt der Teilnehmerbeitrag 90 € (10 €
Rabatt für KLB-Mitglieder).

Das Seminar findet unter Beachtung der zu diesem Zeitpunkt
geltenden  Hygiene-  und  Abstandsregeln  für  die
Erwachsenenbildung  in  Bayern  statt.   Wir  laden  alle
Interessierten herzlich ein und freuen uns auf Ihr Kommen!

Nähere Informationen und  Anmeldung bis zum 08.11.2022
bei  der  KLB  Bamberg  (Tel.  0951/5023800,  E-Mail
klb@erzbistum-bamberg.de, www.klb-bamberg.de).

Tourismuszentrale 
Fränkische Schweiz
  

Feierliche Verleihung der „TourismusKrone 
2022“ im Schlosshotel Betzenstein
 

Große  Emotionen  gab  es  am  04.10.2022  im  Schlosshotel
Betzenstein bei der Preisverleihung der TourismusKrone. Die
Sparkassen  Forchheim und  Bayreuth  verliehen  zusammen
mit  der  Tourismuszentrale  zum 4.  Mal  den  beliebten  Preis
„TourismusKrone“. Die Auszeichnung richtet sich an Betriebe,
die  im  touristischen  Bereich  tätig  sind  und  die  Fränkische
Schweiz zu der vielfältigen Urlaubsregion machen, die sie ist. 

Von den insgesamt 16 Bewerbungen für die begehrte Aus-
zeichnung  waren  jeweils  sechs  Betriebe  in  der  Kategorie
„Leuchtturm“ und vier Betriebe in der Kategorie „Innovation“
nominiert.  Die  Nominierten  erschienen  zahlreich  und  die
Landräte  Dr.  Hermann  Ulm  und  Florian  Wiedemann
überreichten  feierlich  die  Auszeichnungen.  Die Sparkassen
Forchheim und Bayreuth stellten das Preisgeld von jeweils
2.500,-€ für die Gewinner. 

Roland Wölfel von der CIMA moderierte das Geschehen und
stellte alle Nominierten mit ihrem Projekt bzw. ihrem Betrieb
vor.  Zum einen gab es die Kategorie „Leuchtturm“, welche
einen Betrieb mit  Vorbildfunktion kürt.  Hier  geht  es  um die
Geschichte  des  Unternehmens,  Meilensteine,  die  bereits
erreicht  wurden,  aber  auch  um die  Themen Nachhaltigkeit
und  Zukunftsfähigkeit.  Landrat  Florian  Wiedemann  verkün-

http://www.klb-bamberg.de/
mailto:klb@erzbistum-bamberg.de
https://www.seelsorgebereich-pottenstein.de/gottesdienste/
https://www.seelsorgebereich-pottenstein.de/gottesdienste/
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dete  stolz  den  Gewinner  -  das  Gästehaus  Luisenhof  in
Geisfeld.  Familie Niebuhr hat  mit  viel  Mut und einer  Vision
eine Scheune und zugehörige baufällige Gebäude renoviert
und in ein luxuriöses Feriendomizil umgebaut. Außerdem hat
das  Gästehaus  mit  Regionalität  und  vielen  nachhaltigen
Ansätzen bei  der Jury gepunktet.  Stefanie  Niebuhr,  die mit
ihrer  Mutter  aus  Geisfeld  angereist  war,  freute  sich  von
ganzem  Herzen  über  die  Skulptur.  Sie  hätte  niemals  mit
dieser  Auszeichnung  gerechnet,  sagte  sie  und  freue  sich
dafür umso mehr. Die Wertschätzung, die den Betrieben für
ihren Einsatz entgegengebracht wird, ist ein wichtiges Signal
in dieser Zeit.

In der Kategorie „Innovation“ wurde die Discgolf-Schule von
Leinen  Los  aus  Gößweinstein  zum  Gewinner  gekürt.  Bei
dieser Auszeichnung geht es um Betriebe mit außergewöhn-
lichen Ideen. Thomas Mehl und sein Team freuten sich sehr
darüber. Herr Dr. Ewald Maier von der Sparkasse Forchheim
öffnete  den  goldenen  Umschlag  und  gratulierte  dem Team
von Leinen Los, das mit seiner Idee für die erste Discgolf-
Schule  Deutschlands,  die  Jury  überzeugt  hatte.  Besonders
hatte der Jury der regionale Ansatz gefallen und dass mit den
künftigen  Meisterschaften  im  Discgolf  bundesweit  Sportler
und Gäste in unsere Region geholt werden. Übrigens findet
die Deutsche Meisterschaft 2023 in Gößweinstein statt. 

Zum Schluss übergab Landrat Dr. Hermann Ulm Urkunden an
alle Nominierten, dankte für ihren Einsatz und lobte die Viel-
falt der touristisch geprägten Unternehmen der Region. 

Unter  den  Nominierten  waren  die  Obstwiese  Schmitt  aus
Oberehrenbach,  das Höhenschwimmbad Gößweinstein,  der
Wongersch-Stodl aus Bieberbach und Frank Weibelzahl vom
Hüttendorf Fränkische Schweiz. Frau Hofmann von Deutsch-
lands  einzigem  Nachttopfmusem  war  aus  Partenfeld
angereist und sorgte für den ein oder anderen Schmunzler,
als  sie  ihr  neues  Projekt  „ein  Nachttopf  geht  auf  Reisen“
vorstellte. 

Das  Team  der  Tourismuszentrale,  das  die  Organisation
übernommen hatte, freute sich über die vielen Gäste und das
konstruktive  Miteinander  aller  Teilnehmer,  denn  das  ist
schließlich  das,  worauf  es  ankommt  -  gemeinsam  in  der
Region etwas bewegen.

gez.
Cindy Distler
Tourismuszentrale Fränkische Schweiz

„Scharfe  Wochen“  in  der  Fränkischen
Schweiz

Noch  bis  zum  15.11.2022  dreht  sich  bei  den  „Scharfen
Wochen“  in  der  Fränkischen  Schweiz  alles  um  den
Meerrettich. Die „Scharfen Wochen“ sind seit über 20 Jahren
eines der kulinarischen Highlights der Fränkischen Schweiz. 
Auf der Themenseite der Tourismuszentrale finden Sie online
viele  Infos  dazu:  Wo  kann  ich  Kren  kaufen,  warum  ist
Baiersdorf  die  schärfste  Stadt  Bayerns  und  was  macht
eigentlich eine Krenkönigin? Wer der scharfen Wurzel noch
intensiver auf die Spur kommen will, der findet im aktuellen
Genussmagazin  der  Tourismuszentrale  noch  viele  Ideen  -
hier ist den scharfen Wurzeln ein eigenes Kapitel gewidmet. 
Der Meerrettich wurde sogar zur Heilpflanze des Jahres 2021
gekürt. 
Der  bayerische  Meerrettich  gehört  zum  „Weltgenusserbe
Bayern“  und  ist  dank  der  Firma Schamel  Meerrettich  eine
geschützte  geographische  Herkunftsbezeichnung  -  Lassen
Sie sich überraschen, wie kreativ der Kren in diesem Jahr auf
die Speisekarten unserer fränkischen Gasthöfe kommt. 
Wer sich über die aktuelle Auswahl der Kren-Gerichte in den
teilnehmenden Gasthöfen informieren will, der schaut einfach
auf folgender Webseite nach: 

www.fraenkische-schweiz.com/de/schmecken/
scharfe-wochen 

gez. Cindy Distler
Tourismuszentrale Fränkische Schweiz

  

„Wo bleibt mein Geld?“ – Teilnehmer für Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) gesucht. 

Mitmachen  und  mindestens  100  Euro  Prämie
erhalten,  EVS  als  wichtige  Datenbasis  für
politische Entscheidungen
  

Das Bayerische Landesamt für Statistik führt gemeinsam mit
den  Statistischen  Ämtern  des  Bundes  und  der  Länder  im
Jahr 2023 die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe durch.
Hierfür werden ab sofort 13 000 Haushalte in Bayern gesucht.
Mitmachen lohnt sich. 

Man  kann  nach  erfolgter  Teilnahme  eine  Prämie  von
mindestens  100 Euro  erhalten.  Zudem  liefert  die  EVS
wichtige  Daten  für  politische  Entscheidungen  zum  Bürger-
geld  und  der  Inflationsrate.  Hinweis:  aktuell  läuft  auch  die
Zeitverwendungserhebung unter  dem Motto  „Wo  bleibt  die
Zeit?“,  diese  Erhebung  klingt  ähnlich,  ist  aber  grund-
verschieden.
  

Dateneingabe jetzt auch digital mit einer App möglich

Jeder  Haushalt  dokumentiert  drei  Monate  lang  seine
Ausgaben  zum  Beispiel  für  Lebensmittel,  Bekleidung  und
Freizeit.  Darüber hinaus werden Fragen zum Haushalt,  der
Wohnsituation,  Ausstattung  mit  bestimmten  Gebrauchs-
gütern,  Vermögenssituation  sowie  den  Haushalts-  und
Personeneinkommen  gestellt.  Jeder  fünfte  Haushalt
dokumentiert  zusätzlich  zwei  Wochen  lang  detailliert  die
Ausgaben  und  gekauften  Mengen  für  Nahrungsmittel,
Getränke  und  Tabakwaren.  Dies  ist  wichtig,  um den  Anteil
unterschiedlicher Nahrungsmittel  an den gesamten Lebens-
mittelausgaben bestimmen zu können.

Die Angaben können in einer App ganz bequem von Zuhause
oder unterwegs eingetragen werden. Die App wurde speziell
für  die  EVS  entwickelt  und  auf  den  Bedarf  der  Erhebung
angepasst. Die App funktioniert auch offline und kann sowohl
auf dem Smartphone als auch am Computer genutzt werden.
Die  „klassische“  Teilnahme  über  Papierfragebogen  ist
ebenfalls möglich.
 

Wichtige Datengrundlage für das neue Bürgergeld und 
die Inflationsrate

Die EVS liefert wichtige Fakten darüber, wofür die Menschen
in Deutschland wieviel Geld ausgeben. Die Daten bilden die
Grundlage  für  die  Festsetzung  von  finanziellen
Unterstützungsleistungen  für  Kinder  und  Erwachsene.
Bislang  wurden  basierend  auf  den  EVS-  Ergebnissen  
beispielsweise die Regelbedarfe  für das Arbeitslosengeld  II
(„Hartz IV“) ermittelt. Zukünftig bilden sie die Datengrundlage
für das geplante Bürgergeld.

Die  EVS-Daten  fließen  zudem  in  die  Berechnung  der
Inflationsrate ein.  Aus  den  Angaben  aller  Haushalte  wird
ermittelt,  wie  groß  die  Anteile  für  unterschiedliche
Ausgabenbereiche  sind.  Das  ist  die  Basis  für  die
Zusammensetzung des sogenannten „Warenkorbs“.

 Überblick über eigene Ausgaben verschaffen und bis zu
175 Euro als Dankeschön erhalten

Den  Teilnehmenden  bietet  die  EVS  die  Möglichkeit,  sich
einen  Überblick  über  ihre  Einnahmen  und  Ausgaben  zu
verschaffen und einmal ganz genau festzuhalten: „Wo bleibt
mein Geld?“ Zudem gibt es als Dankeschön eine Geldprämie
von  100 Euro  je  Haushalt.  Haushalte  mit  minderjährigen
Kindern erhalten zusätzlich 50 Euro. Haushalte, die nach dem
Zufallsverfahren  darüber  hinaus  für  die  zweiwöchige
detaillierte  Dokumentation der  Nahrungs-  und Genussmittel
ausgewählt wurden, erhalten zusätzlich 25 Euro. Somit ist es

https://www.statistik.bayern.de/presse/mitteilungen/2022/pm289/index.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Zeitverwendung/zve2022/_inhalt.html
http://www.fraenkische-schweiz.com/de/schmecken/scharfe-wochen
http://www.fraenkische-schweiz.com/de/schmecken/scharfe-wochen
http://www.fraenkische-schweiz.com/de/schmecken/
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möglich, bis zu 175 Euro für die Teilnahme an der EVS 2023
zu erhalten.
Unter  www.evs2023.de/teilnahme können  Interessierte  ab
sofort  ihren  Haushalt  zur  EVS 2023  anmelden.  Aus  allen
Anmeldungen wird für jedes Quartal nach einem Quotenplan
eine Stichprobe gezogen. Das bedeutet, vor Beginn der EVS
wird für jedes Bundesland anhand der Bevölkerungsstruktur
festgelegt,  wie  viele  Paarhaushalte  mit  Kindern,  wie  viele
Haushalte  von  Alleinerziehenden,  wie  viele  Alleinlebende
usw. für die Stichprobe benötigt werden. Dies ist wichtig, um
die Bevölkerung realistisch abzubilden.
 

Datenschutz und Geheimhaltung
Wie bei  allen  Erhebungen  der  amtlichen  Statistik  sind  der
Datenschutz  und  die  Geheimhaltung  umfassend  gewähr-
leistet. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und
ausschließlich für statistische Zwecke verwendet.
Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bedan-
ken sich bei allen Teilnehmenden für die Unterstützung!
 

Hinweise:  Weitere  Informationen  zur  EVS  2023,  häufig
gestellte  Fragen  sowie  das  Teilnahmeformular  sind
verfügbar unter www.evs2023.de.

Mithilfe des interaktiven Konsumvergleichs können Sie Ihre
eigenen  Ausgaben  mit  den  Durchschnittswerten  anderer
Haushalte vergleichen: www.konsumvergleich.de.

Videos zur EVS 2023:

• Machen Sie mit bei der EVS 2023!   
• Was  ist  die  Einkommens-  und  Verbrauchs  -  

stichprobe? 

Ergebnisse der letzten EVS 2018 sind auf der  Themenseite
Einkommen,  Konsum  und  Lebensbedingungen des
Statistischen Bundesamts verfügbar.

Weitere  Auskünfte  gibt  gerne  das  EVS-Team  des
Bayerischen Landesamts für Statistik:

• Telefonisch (0800 57 57 001) oder

• per E-Mail (evs2023@statistik.bayern.de)

 

Veranstaltungen
 

Die jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregeln
sind zu beachten. 
Für  die  Durchführung  der  Veranstaltung  ist  der
jeweilige Veranstalter verantwortlich.

   

Freitag,  28.10.2022,  18:00 Uhr:  Pottenstein:  „Teufelsführung
mit  dem  Beelzebub“  und  seinen Ausführungen  der  sieben
Todsünden.  Dauer  etwa  1,5  Std.,  Kosten:  10,00  €/Erw..
5,00/Kinder  (6  – 15 Jahre),  Bezahlung in bar  oder  über  das
Online-Ticket.  Anmeldung erforderlich:  Mobil:  015752713310 -
WhatsApp - oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com
 

Freitag, 28.10.2022, 20:00 Uhr:
 Pottenstein: Nachtwächter-Rundgang, Dauer: ca. 1,5 Stunden,
Kosten: 10,00 €/Erwachsene, 5,00 €/Kinder (6 – 15 Jahre),
Anmeldung erforderlich bei Thomas Büttner: Mobil: 0157
52713310 - WhatsApp - Email: info@pottenstein.holiday

 

Samstag, 29.10.2022, 16:00 Uhr:
Erleben  Sie  über  500  Jahre  bayerisches  Reinheitsgebot  im
Herzen der Fränkischen Schweiz!  Lernen Sie Pottenstein bei
einer  informativen  Stadtführung  von  Brauerei  zu  Brauerei
kennen.  Dabei  erfahren  Sie  viel  Wissenswertes  über  das
Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheits-
gebot und können dabei drei verschiedene, typische fränkische
Biere  aus  Pottenstein  testen.  Zum  kulinarischen  Abschluss
besteht die Möglichkeit zum Essen. 

Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rund-
gang  enthalten  ist  die  Stadtführung  inkl.  Einkehr  und  drei
Schoppen einheimisches Bier (á 0,25 Ltr.). 
Preis: 20,00  €/Person  (vor  Beginn  der  Führung   beim
Exkursionsleiter  zu  bezahlen).   Teilnehmerzahl: ab  8  bis  25
Personen. Treffpunkt:  Tourismusbüro Pottenstein
Anmeldung  unbedingt  erforderlich: Mobil:  015752713310  -
WhatsApp – E-Mail: info@pottenstein.holiday
 

Samstag, 29.10.2022, 20:00 Uhr:
Pottenstein:  „Hexenjagd“  -  Wir  schreiben das Jahr  1738 und
dieses verheerende Feuer - etwa zwei Jahre zuvor - ist alleine
der  Hexe  Anna  zuzuschreiben.  Es  gibt  ein  halbes  Dutzend
Zeugen,  die  beobachtet  haben  wollen,  wie  sie  mit  dem
schwarzen  Pulver  magische  Praktiken  vollzogen  habe.  Es
kommt letztendlich vor dem Bürgerhaus zur Anklage. Lass dich
von  uns  in  diese  Welt  voller  unglaubwürdiger  Anklagen,
unheimlichen Geheimnissen aus Magie und furchteinflößenden
Tatsachen  entführen.  Begleite  den  Schmied  von  Pottenstein
und die Hexe Anna durch die abendliche Stadt Pottenstein.
Dauer:  etwa 1,5  Stunden,  Kosten:  12,00 €/Erwachsene,  6,00
€/Kinder  (10  –  14  Jahre).  Treffpunkt  Rathaus  Pottenstein.
Anmeldung erforderlich:  Mobil:  0157 52713310 -  WhatsApp -
Email: info@die-fraenkische-schweiz.com
 

Sonntag, 30.10.2022, 11:00 Uhr: 
Pottenstein: Historische Stadtführung - Folgen Sie dem „Stadt-
herold“ durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt. Dauer: ca. 
1,5 Std., Kosten: 10,00 €/Erw., 5,00 €/Kinder (6 - 15 Jahre).
Bezahlung beim Exkursionsleiter oder über das Online-Ticket!
Anmeldung erforderlich: Mobil: 0157-52713310 - WhatsApp -
Email: info@die-fraenkische-schweiz.com
 

Montag, 31.10.2022, 19:00 Uhr: 
Pottenstein:  „Gruselführung“ mit Thomas Büttner, Dauer: etwa
1,5  Stunden,  Kosten:  10,00  €/Erw.,  5,00  €/Kinder  (10  –  14
Jahre). Treffpunkt beim Tourismusbüro, Anmeldung erforderlich:
Mobil:  015752713310  -  WhatsApp  -  Email:  info@die-
fraenkische-schweiz.com
 

Freitag, 04.11.2022, 19:00 Uhr:
Pottenstein: Nachtwächter-Rundgang, Dauer: ca. 1,5 Stunden,
Kosten: 10,00 €/Erwachsene, 5,00 €/Kinder (6 – 15 Jahre),
Anmeldung erforderlich bei Thomas Büttner: Mobil: 0157
52713310 - WhatsApp - Email: info@pottenstein.holiday
 

Samstag, 05.11.2022, 14:00 Uhr:
Pottenstein: Historische Stadtführung - Folgen Sie dem „Stadt-
herold“ durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt. Dauer: ca.
1,5 Std., Kosten: 10,00 €/Erw., 5,00 €/Kinder (6 - 15 Jahre).
Bezahlung beim Exkursionsleiter oder über das Online-Ticket!
Anmeldung erforderlich: Mobil: 0157-52713310 - WhatsApp -
Email: info@die-fraenkische-schweiz.com
 

Sonntag, 13.11.2022, 10:15 Uhr:
„Heimatwanderung  rund  um  Pottenstein"  mit  Herrn  Gottfried
Weiss,  DAV  Bayreuth.  Route:  Elbersberger  Kapelle  –
Püttlachtal  –  Pottenstein  –  Hofmannskapelle  –  Pottensteiner
Himmelsleiter – Elbersberger Kapelle. 
Wanderzeit:  3  Std.,  248  hm,  Länge  der  Wanderung:  9  km,
Wanderstöcke  empfehlenswert.  Einkehr  mittags  im  Gasthof
Goldene  Krone  in  Pottenstein.  Treffpunkt:  10:15  Uhr  beim
Parkplatz an der Elbersberger Kapelle. Verbindliche Anmeldung
bei Herrn Weiss: Gottfried.Weiss@alpenverein-bayreuth.de, Tel.
0921-980461 
 

Mittwoch, 23.11.2022, 14:00 Uhr:  
Elbersberg:  Wirtshaus  Am  Gnock:  Kathreintanz  der
Pottensteiner Senioren/innen (siehe Seite 13)
 

Samstag, 26.11.2022: 
Kühlenfels: Weihnachtsfeier des Skiclubs Kühlenfels
 

Samstag, 26.11.2022 von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr und 
Sonntag, 27.11.2022 von 13:00 – 19:00 Uhr: 
„Pottensteiner Winterzauber“ (siehe hierzu auf Seite 12)

  
Alle Veranstaltungshinweise ohne Gewähr!

mailto:info@die-fraenkische-schweiz.com
mailto:info@pottenstein.holiday
mailto:info@die-fraenkische-schweiz.com
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mailto:info@die-fraenkische-schweiz.com
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mailto:info@die-fraenkische-schweiz.com
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https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/evs2023/Was-ist-evs/erklaervideo_ut.html
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http://www.konsumvergleich.de/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/evs2023/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/evs2023/jetzt-teilnehmen.html


Amtsblatt Nr. 10/2022 Seite 18 28. Oktober 2022



Amtsblatt Nr. 10/2022 Seite 19 28. Oktober 2022



Amtsblatt Nr. 10/2022 Seite 20 28. Oktober 2022

   

Alle  Blutspendetermine  und  weiterführende
Informationen für Spender und an der Blutspende
Interessierte,  beispielsweise  zum  kostenlosen
Gesundheitscheck,  sind  unter  der  kostenlosen
Hotline des Blutspendedienstes 

0800 11 949 11 

zwischen  8.00  und  17.00  Uhr oder  unter
www.blutspendedienst.com im Internet abrufbar. 

Wir empfehlen unsere Blutspende-App für iOS und
Android  (www.spenderservice.net):  Individuelle
Spendeinfos, Terminerinnerungen und Blutspende-
Forum. 

Jeweils am letzten Donnerstag

im Monat 

von 16.00 – 17.30 Uhr 

bietet die 

Betreuungsstelle des 
Landkreises Bayreuth

im Rathaus der Stadt Pottenstein,

Zi.-Nr. 2, 

kostenlose Beratungen 

an. 

Um Terminvereinbarung 

unter Tel. 09243/708-33

wird gebeten.

http://www.blutspendedienst.com/
https://r.mail-relay.blutspendedienst-bayern.de/tr/cl/-kK_UjfAhWtd3TKz2Ccmlz4O7JWS_qhXscSJu85t8WsQwW3Qfx6BBhBuLXf2rotFXzJP50N8pMFvs3nuuPviKPyCCO2YOnqPDiY98MjxC3leOMRqr3N4oqe8OZPWKfhZDBpLmZlTCYqawc9MITnV42f-1xIQAS1Mjd423IZtdCiHYKl0cJ2mMcdKX08Dhv9LkFQXdNBh9kXKJasgWcBmJdwywdg
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Von Montag, den 07.11. 
bis einschließlich Montag, 19.12.2022 

bleibt das Juramar Pottenstein 
aufgrund der jährlich stattfindenden

Wartungsarbeiten geschlossen! 
  

www.pottenstein.de/start  seite-juramar   

 

Festschrift „100 Jahre
Teufelshöhle“
 Die  32-seitige Beitragssammlung
zum Höhlenjubiläum 2022 ist zum 
Preis von 4,80 € erhältlich.
  

Verkaufsstellen:
• Tourismusbüro Pottenstein

(Tel. 09243 708-41 oder -42, info@pottenstein.de)

• Teufelshöhle (Höhlenkasse)
• TOTAL-Tankstelle Pottenstein
• Kaufhaus Annemarie Seyferth, Pottenstein

  

Jubiläumskalender Teufelshöhle Pottenstein 
(„immerwährender Kalender“ - in zwei Variationen)

Preis: 19,95 € - erhältlich im Tourismusbüro Pottenstein

mailto:info@pottenstein.de
https://www.pottenstein.de/startseite-juramar
https://www.pottenstein.de/startseite-juramar
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Das neu erschienene Märchenbuch (Verfasser: Stefan Frühbeißer) ist im 
Tourismusbüro Pottenstein, in der Tankstelle Pottenstein, im Kaufhaus Annemarie Seyferth 

und in der Postfiliale „Bei Vroni“ in Pottenstein erhältlich.
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GGASTHAUSASTHAUS  
EEINKEHRINKEHR  ZURZUR B BÄRENSCHLUCHTÄRENSCHLUCHT

WARMEWARME K KÜCHEÜCHE  VONVON 16 - 20 U 16 - 20 UHRHR,,
SSAA./S./SOO. . UNDUND F FEIERTAGEEIERTAGE  VONVON 11 – 20 U 11 – 20 UHRHR

    

Wild- und Fischessen
vom 26.10. bis 06.11.22
- außer 03.11. (geschlossen) -

Spezialitäten vom Wild:
Schnitzel, Hax'n, Ragout, Gulasch, Steaks,

Rouladen, Burger, Leber und Wildhackfleisch
  

Spezialitäten vom Fisch:
1/2 Karpfen oder Forelle gebacken 

sowie Karpfenfilets
Reservierungen werden erbeten unter

Tel. 09243/206, info@  baerenschlucht  -camping  .de   

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Bayer!

mailto:info@gasthaus-baerenschlucht.de
mailto:info@gasthaus-baerenschlucht.de
mailto:info@gasthaus-baerenschlucht.de
mailto:info@gasthaus-baerenschlucht.de
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